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Eine bessere Politik für Kinder: 
jedem Kind eine Stimme

von Prof. Dr. Robert H. Pantell und Prof. Dr. Maureen T. Shannon1

bstract: Veränderungen in der Sozi-
alpolitik der Vereinigten Staaten im
Laufe der letzten vier Jahrzehnte

haben 100 Prozent der Menschen über 65 mit
einer Gesundheitsversicherung versehen und
die Armut dieser Gruppe reduziert, während
die Zahl der Kinder in Armut gestiegen ist und
zehn Millionen unversichert sind. Diese zu-
nehmende intergenerationelle Ungerechtigkeit
spiegelt politische Entscheidungen wider, in
denen Kindern eine Stimme fehlt. Die Ziele
des vorliegenden Artikels sind 1) eine Zusam-
menfassung gegenwärtiger Ansichten zum
Stimmrecht für Kinder aus den Bereichen
Ethik, Regierungslehre, Recht, Sozial- und
 Gesundheitswesen; 2) eine Überprüfung der
Entwicklung von Abstimmung und Repräsen-
tation in den USA und eine Identifikation der
Fehleinschätzungen, die eine gleichberechtigte
Repräsentation von Kindern behindern; 3)
eine Diskussion der Rechtsgrundlage, die Kin-
der als Erwachsene begreift und elterliches Ent-
scheiden in Vertretung für Kinder gestattet;
sowie 4) Vorschläge von Strategien, um ein
gleichberechtigtes Repräsentationssystem für
Kinder durch Änderung unseres gegenwärtiges
Wahlsystems anzuregen.

Analysen intergenerationeller 
Ungerechtigkeit: Argumente für ein 
Vertretungsstimmrecht
Der Status von Kindern in den USA spie-
gelt wider, wie sie im amerikanischen politi-
schen System gesehen werden. Jedes Kind,
das in den USA zur Welt kommt, gilt als
Bürger und erhält nach dem 14. Zusatz der
US-Verfassung gleichen Schutz durch das
Gesetz. Wie die Verfassung außerdem fest-
stellt, wird jedes Kind zur Zuteilung von Ab-
geordneten im US-Repräsentantenhaus
gezählt. Die 75 Millionen Kinder unter 18
Jahren, die etwa 25 Prozent der Bevölkerung
ausmachen, sollten deshalb erheblichen Ein-
fluss auf die Politikgestaltung des Kongresses
haben. Da Kindern jedoch kein Wahlrecht
zuerkannt wird, können es die Belange von
Kindern kaum mit den politischen Pro-
grammen stimmberechtigter Gruppen auf-
nehmen.
Peterson war einer der ersten, der die Folgen

der Vorenthaltung des Wahlrechts für Kin-
der analysierte.2 Anhand von Daten aus den
Jahren 1959 bis 1990 dokumentierte er den
steten Rückgang der Altersarmut von 35 auf
11 Prozent, während die Armutsrate unter
Kindern von 14 auf 21 Prozent anstieg. Er
erwartete erhebliche Veränderungen des Ge-
sundheitswesens, der Finanzausstattung öf-
fentlicher Schulen und der politischen
Leitlinien zur Altersversorgung, wenn Kin-
der wahlberechtigt würden. Er schlussfol-
gerte, „Sozialleistungen für Kinder würden
eine Frage des Rechts eher als staatliche
Wohlfahrt werden“.3

Neben der Diskrepanz in den Armutsraten
ist auch die medizinische Versorgung von
Ungerechtigkeit gekennzeichnet. Das Bud-
get von Medicare in 2010, das alle Personen
über 65 krankenversicherte, betrug 453 Mil-
liarden Dollar. Im Gegensatz dazu wird die
landesweite Initiative zur Versicherung von
Kindern aus einkommensschwachen Fami-
lien seit 1997 mit jährlich fünf Milliarden
Dollar gefördert, wobei für 2010 eine Erhö-
hung der Mittel auf zehn Milliarden Dollar
angesetzt war. Dieses  Budget macht weniger
als 20 Prozent des Betrages aus, den Medi-
care für verschreibungspflichtige Medika-
mente ausgibt.  Dennoch wurde es als
bedeutende Errungenschaft angesehen, zu-
sammen mit der Verabschiedung des Child
Health Insurance Reauthorization Act im
Jahre 2009. Noch immer gibt es jedoch zehn
Millionen Kinder, die unversichert sind auf-
grund der Ungleichheit, die in der Finan-
zierung der Gesundheitsvorsorge herrscht.
Newacheck behandelte die Verschiebung
von Ausgaben hin zu den Älteren, die in-
nerhalb der letzten Generation eintrat.4 In
Reaktion auf die hohe Altersarmutsrate im
Jahre 1965 wuchs der Anteil aller sozial-
staatlicher Aufwendungen, die den Älteren
zuteil wurden, von 21 auf 33 Prozent bis
1986. Gleichzeitig ging jedoch der Prozent-
satz von Sozialleistungen, die Kindern zu-
gute kamen, von 37 auf 25 Prozent zurück.
Zwischen 1980 und 2000 nahm die Kluft
zwischen der Finanzierung von Programmen
für die Älteren und solchen für Kinder um
20 Prozent zu. Er benennt klar die Grund-

lage für diese Ungerechtigkeit: „Demokratie
erzielt nicht immer faire Ergebnisse, vor
allem, wenn wichtige Teile der Bevölkerung
vom Wahlvorgang ausgeschlossen sind.“5

Newacheck schlägt vor, dass die Bundesre-
gierung Kindern ein Mindestbeihilfeniveau
zusichert, um der Unterstützung, die den
Alten geboten wird, gleichzukommen. Wäh-
rend dies eine Steuererhöhung erfordern
würde, glaubt er, dass „das Land sich dazu
entschließen kann, die elementaren Bedürf-
nisse beider Bevölkerungsgruppen zu erfül-
len“.6 Nach dem Einblick in seine vorherige
Aussage erscheint dies allerdings unwahr-
scheinlich, ohne dass direkt das Kernpro-
blem der Vorenthaltung des Wahlrechts
angesprochen würde.
Die von Van Parijs entwickelten Vorschläge
zur Förderung von Generationengerechtig-
keit beruhen auf mehreren Annahmen,
unter anderem darauf, dass jede Generation
sicherstellen sollte, dass die nächste Genera-
tion nicht schlechter gestellt ist als sie selbst.7

Dies könnte erreicht werden mit einem
„wirklich universalen Stimmrecht: Jedes
Mitglied der Bevölkerung erhält das Recht,
vom ersten Tag seines Lebens an zu wäh-
len“.8 Er empfiehlt, Eltern ein Vertretungs-
stimmrecht zu verleihen.9

Rutherford bestimmt die Grundlage zur
 gesetzesmäßigen Etablierung des Vertre-
tungsstimmrechts. „Vollmachten sind ein
gebräuchliches System, um ein Stimmrecht
zu übertragen. Tatsächlich kann das gesamte
System der Demokratie als eine Erteilung
von Vollmachten an gewählte Repräsentan-
ten, die damit stellvertretend für ihre Wäh-
ler stimmen, betrachtet werden“.10 Ihre
Kriterien zur Bestimmung des Bevollmäch-
tigten eines Kindes beinhalten persönliche
Vertrautheit, Zugänglichkeit und Zurech-
nungsfähigkeit der Vertrauensperson sowie

A
Kinder sind schließlich nicht nur 
werdende Erwachsene. Sie sind 
Menschen, deren gegenwärtigen 
Bedürfnisse, Rechte und Erfahrungen
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emotionale Bindung. Sie argumentiert, dass
dies konsistent ist mit bestehendem Recht
und mit der Prämisse, dass Eltern im Inter-
esse ihrer Kinder entscheiden. Die Verfas-
sungsmäßigkeit des Vertretungsstimmrechts
prüfend, führt sie verschiedene Wege an, auf
denen Eltern in medizinischen und rechtli-
chen Angelegenheiten bereits als Bevoll-
mächtigte ihrer Kinder handeln. Letzt -
endlich hält sie es jedoch für unwahrschein-
lich, dass der Oberste Gerichtshof die Staa-
ten zu einer Ausweitung des Wahlrechts auf
Kinder anhalten wird. Sie merkt an, dass
kinderlose Wähler 34 Prozent der Bevölke-
rung ausmachen, aber 46 Prozent der Stim-
men kontrollieren, und argumentiert, dass
diese zusätzliche Stimmmacht die Stimmen
der Eltern schwächt. Sie schlussfolgert, dass
„ein Gesetz zur Ausweitung des Wahlrechts
auf Kinder durch Bevollmächtigte sowohl
wünschenswert als auch verfassungsmäßig
wäre, da weder die Verfassung noch eine ver-
nünftige öffentliche Politik verlangen kann,
dass wir kinderlosen Personen unverhältnis-
mäßig viel Stimmmacht geben“.11

Das Vertretungsstimmrecht wurde auch
durch Forschungsarbeiten weiterentwickelt,
die eine Verbesserung des Status’ von Kin-
dern auf breiter Basis untersuchen. Hewlett
und West plädieren für ein pro-familiäres
Wahlsystem, das Eltern Anreize zu wählen
gibt, und zwar durch bestimme Mechanis-
men, wie zum Beispiel Erlassen von Führer-
scheingebühren oder Zahlung von
Geldprämien an Eltern, die Sozialhilfe emp-
fangen.12 Sie stellen auch fest, dass „der Vor-
schlag, nach dem Eltern das Recht erhalten,
im Namen ihrer Kinder zu wählen, ernsthaft
berücksichtigt werden sollte“.13 Aber, Mitar-
beiter an einer Monographie zu ,großen
Ideen’, wie das Wohlbefinden von Kindern
verbessert werden kann, befürwortet das
Vertretungsstimmrecht: „Ich kenne keine
andere einzelne Handlung, welche die ,poli-
tische Ökonomie’ von Kinderbelangen dra-
matischer ändern würde als Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten zu ermöglichen, für
ihre Kinder zu wählen“.14 

Trotz wachsender Literatur zu den genera-
tionenungerechten Folgen des fehlenden
Wahlrechts von Kindern kam es bisher noch
nicht zu einer gesellschaftlichen Bewegung,
um diesen Missstand zu beseitigen. Dies kann
zum Teil auf Fehlwahrnehmungen darüber
zurückzuführen sein, wer wählen darf und
wer dies entscheidet. Der folgende Abschnitt
stellt einen kurzen historischen Überblick
sowie einige verbreitete Fehleinschätzungen
über das Wählen in den USA dar.
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Wählen in den USA
Die Geschichte des Wählens in den USA ist
die des Bemühens, stetig mehr Repräsenta-
tion zu erlangen. Während eine Parole der
Amerikanischen Revolution ,keine Besteue-
rung ohne Repräsentation’ lautete und die
Unabhängigkeitserklärung ,gleiche Reprä-
sentation für alle’ verlangte, war der Weg zur
universellen Repräsentanz ein langsamer, be-
schwerlicher und oftmals gewaltsamer
Kampf, der immer noch 75 Millionen Kin-
der ausschließt, die ein Viertel der Bevölke-
rung ausmachen. Obwohl freie Wahlen das
Markenzeichen einer wahren Demokratie
sind, garantierte die Verfassung von 1789
ihren Bürgern kein Wahlrecht, sondern ge-
stattete den 13 Staaten, eine Entscheidung
über die Stimmabgabe zu treffen.15 Wie die
Abgeordneten dem Kongress zugeteilt wur-
den, war jedoch genau festgelegt. Alle ,freien
Menschen’, inklusive Frauen und Kinder,
sollten gezählt werden. Sklaven wurden als
,drei Fünftel aller anderen Menschen’ ge-
wertet, da sie sowohl Eigentum als auch Per-
sonen waren. Somit sollte sichergestellt
werden, dass Sklaven haltende Staaten nicht
unterrepräsentiert waren, und damit für die
Ratifizierung der Verfassung stimmten. Die
Volkszählung wurde eingerichtet, um die
Bevölkerung alle zehn Jahre zu zählen, so-
dass die Sitzzuteilung korrekt blieb. 

Die Anforderungen an den Wähler, von
jedem Staat aufgestellt, waren recht einheit-
lich; nur weiße, männliche Grundbesitzer
älter als 21 Jahre bekamen das Recht, Abge-
ordnete zu wählen. Das Alter von 21 war ein
Überbleibsel aus dem Mittelalter in Eng-
land, denn Männer dieses Alters konnten
Rüstungen tragen und waren deshalb zur
Ritterschaft berechtigt. Einige Staaten er-
laubten denjenigen unter 21 Jahren, die
während des Revolutionskrieges im Militär
kämpften, zu wählen. Der Großteil der Sol-
daten, egal welchen Alters, konnte jedoch
keine Stimme abgeben, selbst wenn sie im
Kampf um ihr Recht auf eine gewählte Re-
gierung verwundet wurden – sie verfügten
über keinen Grundbesitz. Ebenso wenig
konnten Katholiken, Juden und Quäker
wählen.
Im Laufe der nächsten Jahrhunderte änder-
ten die Staaten ihre Wähleranforderungen,
sodass praktisch alle weißen Männer über 21

Jahren abstimmen konnten. Die Verfas-
sungsänderungen aus der Zeit nach dem
Bürgerkrieg verboten den Staaten, ehemali-
gen Sklaven Abstimmungsprivilegien zu
 verweigern, was mit dem Verlust von Abge-
ordnetensitzen im Kongress bestraft würde.
Vom späten 19. Jahrhundert an fanden die
Staaten jedoch Wege, um die Stimmabgabe
einzuschränken, indem sie Alphabetisie-
rungsnachweise verlangten. Mit ihnen ge-
lang es, vormalige Sklaven im Süden oder
irische Einwanderer in Massachusetts und
Connecticut vom Wählen auszuschließen.
Eine Besteuerung der Stimmabgabe sowie
eine Beurteilung der moralischen Tauglich-
keit durch die Wahlleiter waren ebenfalls
Methoden, um das Stimmrecht zu eliminie-
ren.16 Einige Staaten (Wyoming 1910, New
York 1917) erlaubten Frauen zu wählen,
bevor der 21. Verfassungszusatz am
18.08.1920 ratifiziert wurde. Das weitver-
breitete Vorenthalten des Wahlrechts von
Afroamerikanern in den Südstaaten führte
zum Voting Rights Act von 1965 und 1970,
der eine Behinderung der Stimmabgabe ver-
bietet (einschließlich Wahlsteuern und Al-
phabetisierungstests). Außerdem stieg der
Druck, 18- bis 21-Jährige wählen zu lassen,
da viele Soldaten, die im Vietnamkrieg
 dienten, nicht an den Wahlen teilnehmen
konnten. Sie hatten zwar Zugang zum Pa-
tronenetui, aber nicht zur Wahlurne. Der
Voting Rights Act von 1970 setzte das Wahl-
alter auf 18 Jahre herab, wurde allerdings
von mehreren Staaten angefochten. Im Fall
Oregon vs. Mitchell (400 US 112 [1970])
verfügte der Oberste Gerichtshof, dass der
Kongress nicht das Recht hat, das Alter für
Wahlen in den einzelnen Staaten festzuset-
zen; für bundesweite Wahlen hingegen kann
er 18-Jährigen die Teilnahme an Präsident-
schaftswahlen erlauben. Als sich die Staaten
mit zwei verschiedenen Registrierungspro-
zeduren konfrontiert sahen (für bundesweite
und einzelstaatliche Wahlen), beeilten sie
sich, den 26. Zusatz zu ratifizieren, der das
Wahlalter auf 18 Jahre herabsetzt. Die Be-
deutung des Wahlrechts wird durch die Tat-
sache betont, dass, seit der Ratifizierung der
Bill of Rights im Jahre 1791, neun der spä-
ter 17 Verfassungsänderungen wahlpoliti-
sche Richtlinien betrafen.

Fehleinschätzungen bezüglich der 
Wahlmodalitäten
Der wohl größte Irrglaube ist, dass die Ver-
fassung das Wahlrecht der Bürger garantiert.
Sie tut es nicht. Die Verfassung legt die Qua-
lifikationen von Amtsträgern fest, aber Kri-
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derselben Denkweise lösen, durch die
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terien über diejenigen, die sie wählen, wer-
den von den Staaten und Ortsbezirken auf-
gestellt. Verfassungsänderungen haben
sichergestellt, dass keine Gruppen von ein-
zel- oder bundesstaatlichen Wahlen ausge-
schlossen werden.
Es ist ein Irrtum, dass durch Altersanforde-
rungen ausschließlich reife bzw. verantwor-
tungsbewusste Personen ihre Stimme
abgeben. Der Streit darüber, was einen ver-
antwortungsvollen Wähler ausmacht, hat
sich stufenweise gewandelt, nachdem sich
die Staaten von der Regel, nur Grundbesit-
zer dürften wählen, gelöst hatten. Auch
durch Verfassungsänderungen wurden die
Fähigkeiten und Rechte von Sklaven, Frauen
und 18-Jährigen, an Abstimmungen teilzu-
nehmen, anerkannt. Zudem dürfen Perso-
nen mit kognitiven oder psychischen
Beeinträchtigungen in allen 50 Staaten wäh-
len. In sieben Staaten gibt es keine Bestim-
mungen, die Personen aufgrund geistiger
Behinderung ausschließen. 34 Staaten neh-
men diejenigen aus, die für rechtsinkompe-
tent befunden wurden, während acht
Staaten Wahlgesetze haben, die vage oder
kaum einklagbar sind (in einem Staat muss
die Person „ruhiges und friedfertiges Verhal-
ten“ zeigen, mehrere Staaten schließen
„Idioten“ aus). In nur einem einzigen Staat
gibt es eine bejahende Satzung, nach der alle
in der Entwicklung beeinträchtigten Behin-
derten zum Wählen berechtigt sind. 

Ein weiterer Irrglaube besagt, dass zum
Wählen die Staatsangehörigkeit nötig ist. Da
die Anforderungen bei lokalen Wahlen von
den Bezirken bestimmt werden, haben ei-
nige Bezirke in Städten mit großem Ein-
wandereranteil, zum Beispiel Chicago und
New York, Nicht-Staatsbürgern erlaubt, an
Wahlen zur Schulaufsichtsbehörde teilzu-
nehmen. 1991 verlieh eine Gemeinde in
Maryland Nicht-Staatsbürgern das Wahl-
recht. Diese lokalen Entscheidungen wur-
den von den Gerichten bestätigt.
Häftlinge und ehemalige Straftäter werden
nicht notwendigerweise von der Stimmab-
gabe ausgeschlossen. Die Verfassung sagt
nichts über den Entzug des Wahlrechtes von
Kriminellen, außer dass sie die Vertretung
von Staaten im Kongress verringert, falls
diese ihren Bürger im Fall von „Rebellion,

oder anderen Verbrechen“ das Wahlrecht
entziehen sollten. Die Staaten bleiben be-
fugt, jetzigen oder ehemaligen Häftlingen
Wahlprivilegien zuzusprechen. Angesichts
von 2,3 Millionen Häftlingen und 4,9 Mil-
lionen auf Probe oder Bewährung Verurteil-
ten wurde dieses ema in den letzten zehn
Jahren grundlegend anders angegangen. Ein
anderes Beispiel für generationenübergrei-
fende Ungerechtigkeit erzeugt zurzeit mehr
Unterstützung eines Wahlrechts für Er-
wachsene, die wegen eines Verbrechens an
Kindern verurteilt wurden, als Befürwor-
tung eines Wahlrechts für Kinder selbst.
Eine weitere Fehlwahrnehmung ist, dass
,eine Person - eine Stimme’ geltendes Recht
und ein Vertretungsstimmrecht deshalb
nicht möglich ist. Das Konzept ,eine Person
- eine Stimme’ wurde erstmals 1962 in einer
Entscheidung des Obersten Gerichtshofs
(Baker vs. Carr) vorgebracht, die sich mit
der Sitzzuteilung in der Legislativen befasste,
und wurde in einer Reihe ähnlicher Fälle
1963-64 nochmals bestätigt.17 Keiner dieser
Fälle beschäftigt sich mit Personen, die keine
Stimme haben (Kinder), oder damit, ob ein
Bevollmächtigter ihre Stimme stellvertre-
tend abgeben könnte. Ironischerweise wer-
den Kinder als Personen gewertet, wenn die
Abgeordnetensitze im Kongress verteilt
 werden. Das ,eine Person - eine Stimme’-
Konzept hat Bennett folgendermaßen zu-
sammengefasst: „Entgegen des Konzepts
ging es bei den Entscheidungen über die
Sitzzuteilung nicht darum, jedem Wähler
eine einzige Stimme zuzuweisen“.18 Ruther-
ford vertritt eine noch stärkere Ansicht:
„Wenn Kinder aber als Personen gesehen
werden, die ein Recht darauf haben, im po-
litischen Prozess vertreten zu sein, dann bil-
ligt, ja erfordert das Prinzip ,eine Person –
eine Stimme’ eine solche Bevollmächti-
gung“.19 

Auch die Vorstellung, dass Personen unter
18 Jahren vom Wahlsystem gesetzlich aus-
gegrenzt sind, ist falsch. Jugendliche und
jüngere Kinder können sich freiwillig zu
Kampagnen melden. Zudem hat der Ober-
ste Gerichtshof 2003 (McConnell vs. Fede-
ral Election Commission) einen Absatz des
Bipartisan Campaign Reform Act Law aus
dem Jahr 2002 aufgehoben, indem er Unter-
18-Jährigen erlaubte, durch Geldzuwen-
dungen an Kandidaten am Wahlprozess
teilzunehmen. In zwölf Staaten wurden Ge-
setze eingebracht, die das Wahlalter herab-
setzen. Keines hatte Erfolg. In immerhin 18
Staaten aber dürfen nun 17-Jährige bei Vor-
wahlen mit abstimmen, wenn sie zum Zeit-

punkt der nachfolgenden landesweiten
Wahlen 18 sein werden. Damit sind 17-Jäh-
rige in bestimmten Situationen eine
Stimme, etwa wenn eine politische Partei
das Abstimmungsverhalten in einem Bezirk
dominiert, oder wenn ein Kandidat ohne
Gegenkandidat einer anderen Partei antritt.

Die gesetzliche Grundlage zur Zuerken-
nung des Wahlrechts von Kindern
Während Personen unter 18 Jahren nicht
wählen können, werden sie von der Strau-
stiz als Erwachsene behandelt, wobei viele
Staaten sogar Jugendliche im Alter von 14
Jahren als Erwachsene verfolgen und verur-
teilen. Bis 2004 konnten 16-Jährige zur
Hinrichtung verurteilt werden. Personen
unter 18 haben viele weitere legale Rechte,
die ein ,erwachsenes’ Urteilsvermögen
 voraussetzen. Achtjährige müssen zur Teil-
nahme an Menschenversuchen ihr Einver-
ständnis geben; Zwölährige können
Jagdscheine erwerben, die sie zum Tragen
geladener Waffen berechtigen; Kinder jeden
Alters können – ohne elterliche Beteiligung
– gewissen medizinischen Behandlungen
 zustimmen (durch Geschlechtsverkehr über-
tragene Infektionen); juristisch gleichbe-
rechtigte Minderjährige können sich
medizinischen Eingriffen unterziehen; im
Alter von 17 können sie in der Armee die-
nen; und während das gesetzlich vorge-
schriebene Heiratsalter in den meisten
Staaten bei 18 Jahren liegt, erlauben es ei-
nige mit 16, und alle Staaten lassen ein deut-
lich jüngeres Heiratsalter (sogar 13 Jahre)
unter elterlichem Einverständnis zu.
Schließlich bezahlen alle Kinder Umsatz-,
Kommunal-, einzelstaatliche sowie nationale
Einkommenssteuern in gleichem Maße wie
Erwachsene. Unglücklicherweise bleibt das
Konzept ,Besteuerung ohne Repräsentation’
für Kinder somit Realität.
Es gehört zur elterlichen Verantwortung,
über das Wachstum, die Entwicklung und
das Wohlergehen des eigenen Kindes zu wa-
chen. Eltern wurden mit legalen Rechten be-
züglich Entscheidungen, die das Kind
betreffen, ausgestattet, wie zum Beispiel die
Unterzeichnung juristischer Verträge. Au-
ßerdem können Eltern wegen des Wohlbe-
findens ihres Kindes zur Rechenschaft
gezogen und bei Versäumnissen im verant-
wortungsbewussten Verhalten juristisch be-
langt werden. Es gibt eine lange gesetzliche
(und moralische) Tradition, die Eltern Voll-
machtsentscheidungen im Namen ihres
Kindes gestattet. Die Erlaubnis für Eltern,
stellvertretend für ihr Kind zu entscheiden,
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indem sie Amtsträger wählen oder über öf-
fentliche Politikfragen abstimmen, kann in
dieser Tradition gesehen werden. Es wurde
argumentiert, dass Eltern ein Vertretungs-
stimmrecht nicht unbedingt für Entschei-
dungen im Sinne des Kindes nutzen. Dies
kann zwar zutreffen, gilt jedoch auch für alle
anderen Entscheidungen, die Eltern für ihr
Kind treffen; von solchen, die ihnen gesetz-
lich zustehen (z.B. das Recht, ein Kind in
eine psychiatrische Anstalt einzuweisen) bis
hin zu finanziellen Erwägungen (z.B. die
Wahl einer Schule nach der Höhe des Schul-
geldes, anstatt nach ihrer Qualität und Fä-
higkeit, das Kind seinen Bedürfnissen und
Begabungen entsprechend zu fördern).

Reformstrategien
Während sich diese Arbeit auf die Vorent-
haltung des Wahlrechts von Kindern in den
USA konzentriert, ist es doch erstaunlich,
dass dem ema nicht mehr internationale
Beachtung zukam; schließlich heißt es in Ar-
tikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention,
die von 193 Ländern ratifiziert wurde: „Die
Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig
ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das
Recht zu, diese Meinung in allen das Kind
berührenden Angelegenheiten frei zu äu-
ßern, und berücksichtigen die Meinung des
Kindes angemessen und entsprechend sei-
nem Alter und seiner Reife.“ Während Se-
mashko in einer Analyse mit dem
Schwerpunkt Russische Verfassung ein Kin-
derwahlrecht befürwortet,20 hat einzig
Deutschland gehandelt, indem 43 Abgeord-
nete des Deutschen Parlaments im August
2008 einen Gesetzesentwurf eingereicht
haben, der ein Vertretungsstimmrecht für
Eltern vorsieht. Was ein niedrigeres Wahlal-
ter betrifft, gilt in Österreich, Brasilien,
Kuba, Somalia und Nicaragua 16 Jahre, in
Osttimor, Indonesien, Sudan sowie Nord-
korea 17 Jahre als wahlberechtigtes Alter.
Trotz der Vorschläge zur Erhöhung der Re-
präsentanz von Kindern, die diese Arbeit zu-
sammenfasst, hat die Idee noch keine
Zugkraft erreicht. Unter den Umständen der
gegenwärtigen globalen Wirtschaftskrise ist
es unwahrscheinlich, dass sie in den näch-
sten Jahren zur Priorität werden wird.
Nichtsdestotrotz bleibt es wichtig, für die
Anerkennung des Kinderwahlrechts zu ar-
beiten, so wie es wichtig war, anderen Grup-
pen, die in der Geschichte nicht
stimmberechtigt waren, das Wahlrecht zu
verleihen. Nach Bennett ist das Ignorieren
der Wahlberechtigung von Kindern ein Ge-
danke von „solch normativem Anklang und
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großem Potential, dass die Strukturen poli-
tischer Entscheidungen verändert werden
können“,21 und ist der Selbstzufriedenheit
der amerikanischen Demokratie geschuldet.
Während der Bürgerkrieg und der Vietnam-
krieg Schlüsselereignisse waren, die Verän-
derungen im Wahlrecht von Sklaven
beziehungsweise von Personen zwischen 18
und 21 Jahren zum Durchbruch verhalfen,
dauerte es nach der Declaration of Senti-
ments, die 1848 in Seneca Falls abgegeben
wurde, noch mehr als 70 Jahre, bis das
Wahlrecht der Frauen etabliert war. Dass der
Zeitraum bis zum Erreichen des Frauen-
wahlrechts nicht noch länger wurde, hatte
zwei Gründe: Das Recht der Frauen zu wäh-
len wurde konzeptualisiert, als grundlegend
wichtig und  zudem als Frage der Gleichheit
zwischen den Geschlechtern beschrieben.
Hinzu kam die Beharrlichkeit derer, die an
dieses Recht glaubten.

Um gerechterweise allen Bürgern das Wahl-
recht zu verleihen, schlagen wir vier Kern-
strategien vor: 

- Vertretungsstimmrecht: Eltern/Erzie-
hungsberechtigte sollten das Recht haben,
ihre Kinder bei Wahlen zu vertreten. Über
die Erteilung des Vertretungsstimmrechts
würden die Staaten (oder Länder) entschei-
den. Eine Vielfalt von Szenarien gibt jedem
gesetzlich verantwortlichen Elternteil mit
einer geraden Zahl an Kindern eine halbe
Stimme, und Alleinerziehenden eine
Stimme pro Kind. Die gesetzlichen Vertreter
von Kindern können bereits heute für diese
in vielen Angelegenheiten (Steuern, Schul-
besuch, medizinische Entscheidungen) Ent-
scheidungen treffen. Beim Wahlrecht
müssten besondere Situationen, wie Pflege-
unterbringung und eingewiesene Kinder,
behandelt werden. Eltern/Erziehungsbe-
rechtigte sollten das Recht haben, ihren Kin-
dern ab einem gewissen Alter selbst das
Wählen zu erlauben; ähnlich ihrer Berechti-
gung, ihre Kinder gemäß einzelstaatlicher
Ehegesetze heiraten zu lassen.

- Niedrigeres Wahlalter: Dem Beispiel eini-
ger Staaten folgen und das Wahlalter für alle
Kinder auf 16 Jahre herabsetzen. Ein alter-
nativer Vorschlag ist, ein genaues Alter (z.B.
16 oder 17 Jahre) festzusetzen oder einen
Nachweis über drei oder vier Jahre Besuch

einer weiterführenden Schule zu verlangen,
je nachdem, was zuerst erreicht wird.

- Die Stimmabgabe vereinfachen: Angesichts
der zusätzlichen zeitlichen Einschränkung,
die mit dem Aufziehen von Kindern einher-
geht, würde Wählen für Eltern und Erzie-
hungsberechtigte minderjähriger Kinder
erleichtert, wenn Wahllokale in allen Schu-
len und Kindertagesstätten eingerichtet wer-
den würden. Auch Schülern, die
wahlberechtigt sind, würde dies entgegen-
kommen. Eltern könnten zusätzliche finan-
zielle Anreize, wählen zu gehen, angeboten
werden, wie von Hewlett und West vorge-
schlagen22, die zudem die Kostenübernahme
nach Aber widerspiegeln würde.23

- Finanzielle Konsequenzen: Im Hinblick
auf ihre Besteuerung ohne Repräsentation
sind Kinder eindeutig in der Position der
amerikanischen Kolonisten vor dem Revo-
lutionskrieg. Der Vorschlag, auf Güter, die
für Kinder oder von Kindern erworben wer-
den, keine Steuer mehr zu erheben, ist also
historisch untermauert.

Mögliche Ungerechtigkeiten, die ein 
Vertretungsstimmrecht hervorruft
Während es ein Schritt in Richtung Gene-
rationengerechtigkeit wäre, Kindern ein
Wahlrecht zuzusprechen, bleibt keine Hand-
lung folgenlos und schafft möglicherweise
neue Ungerechtigkeiten. Die größte Sorge
ist, dass die Ungleichheit zwischen reichen
und armen Kindern zunehmen könnte. Es
ist bekannt, dass die Abstimmungsquote
vom sozioökonomischen Status abhängt.
Deshalb hätten Eltern aus sozioökonomisch
höheren Gruppen sogar eine noch größere
Macht, eine politische Agenda durchzuset-
zen, als Eltern aus niedrigeren sozioökono-
mischen Kategorien.
Des Weiteren haben alleinerziehende Müt-
ter, die die höchste Armutsrate aufweisen,
im Durchschnitt weniger Kinder als Fami-
lien mit beiden Elternteilen. Dieser Faktor
könnte die Abstimmungsmuster ebenfalls
zugunsten wohlhabenderer Familien ver-
schieben. Dennoch kann erwartet werden,
dass Reiche und Arme, Alleinerziehende
und Familien mit beiden Elternteilen das
Anliegen teilen, für das jetzige und zukünf-
tige Wohlbefinden ihrer Kinder zu sorgen.

Ideen Taten folgen lassen
Während allseits viel darüber gesprochen
wird, Kindern ein Wahlrecht zu verleihen,
scheinen die Sprecher nicht untereinander
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zu kommunizieren, und sie sprechen nicht
geschlossen. In der Geschichte waren
Schlüsselereignisse oft der Anstoß, um die
Trägheit zu überwinden, die die ,gute Idee’-
Phase einer Bewegung begleitet. Umstürze
wie der Bürgerkrieg führten direkt zur An-
erkennung des Wahlrechts von Sklaven,
während der Vietnamkrieg das gleiche für
die 18- bis 21-Jährigen bedeutete. Ereignisse
wie die Seneca Falls Convention für das
Frauenwahlrecht24 sowie weniger gut in
Szene gesetzte Vorfälle wie Rosa Parks Wei-
gerung, sich der Rassentrennung in einem
öffentlichen Bus zu fügen25 oder die Ableh-
nung, polizeiliche Schikane bei der Stone-
wall Inn-Begegnung zu tolerieren – welche
die Schwulenbewegung entstehen ließ –26

sind Beispiele für Schlüsselereignisse, die ge-
sellschaftlichen Wandel in Gang setzten.
Wir halten es für unwahrscheinlich, dass ein
einzelnes, spontanes Ereignis oder eine so-
ziale Bewegung kurz bevorsteht. Deshalb be-
fürworten wir, den Ansatz nachzuahmen,
der zur Anerkennung des Wahlrechts von
Frauen geführt hat,27 indem ein Gipfeltref-
fen eingeladener Teilnehmer abgehalten
wird, darunter Wissenschaftler aus den Be-
reichen Sozialwesen, Bildung, Gesundheit,
Recht, Ethik, Wirtschaft; Journalisten, In-
teressengruppen, Eltern, religiöse Organisa-
tionen; Jungen- und Mädchenvereine,
Organisationen, die im ,Einrahmen’ sozialer
Bewegungen erfahren sind; und natürlich
Kinder. Entscheidend wäre auch, Gruppen
einzubeziehen, die sich wahrscheinlich
gegen eine Ausweitung des Wahlrechts auf
Kinder stellen würden. Ziel wäre, einen öf-
fentlichen Dialog darüber zu initiieren, dass
die Anerkennung des Kinderwahlrechts
keine neuartige Idee ist, sondern ein logi-
scher Schritt, um das universale Wahlrecht
aller Menschen zu garantieren und Genera-
tionengerechtigkeit herzustellen.
Ein weiteres Ziel könnte sein, mögliche
Wege des Fortschritts zu ermitteln, die ver-
gleichbaren Erfolg beschert haben. So
könnte nach dem Erfolg der Maßnahme,
Nicht-Staatsbürgern mit Kindern zu gestat-
ten, an den Wahlen der lokalen Schulauf-
sichtsbehörde teilzunehmen, hieran
angeknüpft werden. Auf der Logik aufbau-
end, die dieser Wahlreform zugrunde lag,
kann argumentiert werden, dass Eltern in
solchen Abstimmungen ein Vertretungs-
stimmrecht für ihre Kinder haben sollten, da
sie sich direkt auf die Bildung und das
Wohlergehen ihrer Kinder auswirken. Eine
weitere stufenweise Strategie wäre, Staaten,
in denen gegenwärtig 17-Jährige bei Vor-

wahlen abstimmen dürfen, dazu zu bringen,
das Alter für landesweite Wahlen herabzu-
setzen.

Fazit
Trotz der Dringlichkeit einer ökonomischen
und gesundheitspolitischen Reform, die
durch die gegenwärtige Wirtschaftskrise
noch verstärkt wurde, sollten wir die inter-
generationellen Ungerechtigkeiten Kindern
gegenüber nicht vergessen. Wenn die politi-
sche Stimme von Kindern kontinuierlich
schwächer wird, verschlechtert sich auch ihr
Status zunehmend. Dies sollte nicht die
Hinterlassenschaft dieser Generation sein.
Während die vorliegende Arbeit wiederholt
auf Generationenungerechtigkeit hingewie-
sen hat, gibt es doch ein Argument für die
Anerkennung des Kinderwahlrechts, das am
überzeugendsten ist: Sie ist nur fair und soll
und kann deshalb verwirklicht werden.
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Wahlrechts von Kindern grundlegende Aus-
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repräsentiert werden (Bennett, 2000) und,
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und ihrer grundsätzlichen Überzeugung,
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werkstelligt werden kann, indem das Inter-
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repräsentiert wird“.
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13. Hewlett und West 1999: 240.
14. Aber 2008.
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kannt, Personen einer bestimmten Gruppe
zu diskriminieren (Rasse, Frauen, 18- bis
21-Jährige).
16. Eine kurze Geschichte des Ursprungs
und der Abschaffung von Wahlsteuern kann
unter folgendem Link gefunden werden:
www.usdoj.gov/crt/voting.
17. Trotz dieser gerichtlichen Entscheidun-
gen hat ein Einwohner Wyomings im aktu-
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neca Falls, New York stattfand, brachte das
erste Dokument, das ein Wahlrecht für
Frauen forderte, hervor.
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gerrechtsbewegung, als sie sich am 1. De-
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einen weißen Fahrgast freimachen sollte.
26. Nach einer Polizeirazzia im Stonewall
Inn in New York am 28. Juni 1969 folgte
eine Reihe von Aufständen, die gegen die
feindliche Haltung der Polizei gegenüber
Homosexuellen protestierte. Dies gilt als der
Beginn der Schwulenbewegung.
27. Siehe Fußnote 24.
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ast 20 Jahre nachdem die Vereinten
Nationen das Übereinkommen über
die Rechte des Kindes (Convention

on the Rights of the Child, CRC) erlassen
haben, wird seine Bedeutung für die bür-
gerlichen, politischen, ökonomischen, ge-
sellschaftlichen und kulturellen Rechte der
Kinder immer noch heiß diskutiert. Wenige
Werke aus dem bestehenden Literaturkorpus
zu diesem ema haben sich auf die Auswir-
kungen für die Jüngsten der Gesellschaft spe-
zialisiert. Das neueste Buch von Priscilla
Alderson – eine aktualisierte Auflage ihres
Werkes Young Children’s Rights von 2000 –
ist eine willkommene Ausnahme, die einen

Am Anfang des Buches steht eine Untersu-
chung der ,drei Ps’. Das erste Kapitel be-
handelt das Recht auf Fürsorge, indem die
Standards in Betreuung und Rücksprache,
auf die britische Kinder gemäß der UNCRC
ein Recht haben,  kurz und bündig darge-
legt werden. Dies schließt einen kurzen
Überblick über Belange wie Gesundheits-
fürsorge, Bildung, Kinderbetreuung sowie
Lebens- und Arbeitsstandards mit ein. Al-
derson spricht sich für einen aussagekräfti-
geren Rückspracheprozess zwischen jungen
Kindern und Eltern aus, um angemessene
Fürsorgestandards zu gewährleisten, die  die
Bedürfnisse und Wünsche beider Seiten be-

kurzen Überblick darüber gibt, wie sich die
Umsetzung der CRC auf britische Kinder bis
acht Jahre ausgewirkt hat. Das Buch sieht
vor, die grundlegenden unveräußerlichen
Kinderrechte in Abstimmung mit der Kon-
vention abzudecken, und dabei besonderes
Augenmerk auf die ,drei Ps’ zu lenken: pro-
tection, provision and participation, also
Schutz, Fürsorge und Teilhabe. Es bietet
nicht nur eine solide Einleitung zu dem e-
menbereich, sondern plädiert auch für eine
stärkere Einbindung von und Rücksprache
mit Kindern in der privaten und öffentlichen
Sphäre, damit ihre Bedürfnisse und Interes-
sen angemessen repräsentiert werden.

Priscilla Alderson: 
Young Children’s Rights. Exploring Beliefs, Principles and Practice
Rezensiert von Alessy Beaver
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